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Die OPD trifft sich jeden Dienstag im Nebenzimmer des 
Boulangers (Ecke: Hirsch-/Collegiumsgasse) und jeden Mitt-
woch in der Silcherstube der Marquardtei (Herrenbergerstr. 
34) um jeweils 20.00 Uhr. 

Das Format OPD versteht sich als turniertaugliche, sachbe-
zogene Modifikation des British Parliamentary Style. Dessen 
Tendenz zur Eristik soll entschärft und wohlverstandener 
Rhetorik eine größere Chance gegeben werden. 

Das Thema 

Thema der Debatte ist eine praktische Entscheidungsfrage. 
Sie wird mindestens drei Tage im Voraus festgelegt und 
verkündet. Die Redner der Regierung unterstützen mit ihrem 
Antrag die Bejahung der vorgelegten Frage, die Opposition 
betreibt ihre Verneinung. 

Die Redner 
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Aufstellung und Zeiten der Redner 

Teilnehmer der Debatte sind jeweils drei feste Redner (Eröff-
nung, Ergänzung und Schluss) auf Seiten von Regierung und 
Opposition, außerdem mindestens drei Fraktionsfreie Red-
ner. Letztere fungieren gleichsam als Repräsentanten der 
politischen Öffentlichkeit und sind die Adressaten der Über-
zeugung. 

Der Eröffnungsredner der Regierung konkretisiert den 
Wortlaut der vorliegenden Frage durch einen genau bestimm-
ten Antrag. In Eröffnungsplädoyer und in Zwischenreden 
bemüht er sich, die Fraktionsfreien Redner für diesen Antrag 
zu gewinnen. 

Der Eröffnungsredner der Opposition erwidert dem Eröff-
nungsredner der Regierung. Er nennt die Gegenargumente 
der Opposition und versucht hier und durch Zwischenreden, 
die Fraktionsfreien Redner für eine Ablehnung des Antrags 
der Regierung einzunehmen. 

Die Ergänzungsredner von Regierung und Opposition 
fügen den Argumenten ihrer Eröffnungsredner weitere hinzu 
oder vertiefen die bereits vorgetragenen Gesichtspunkte. Sie 
richten Zwischenfragen an die Gegenseite und widerlegen 
deren Argumente. 

Die Fraktionsfreien Redner prüfen die Argumente und 
Widerlegungen der Fraktionsredner und können Zwischen-
fragen stellen. Im Anschluss an die Eröffnungsplädoyers 
äußern sie sich in vorherbestimmter Reihenfolge zum Antrag 
der Regierung. Dabei geben sie innerhalb der ersten Minute 
klar zu erkennen, ob sie die Regierung oder die Opposition 
unterstützen und widersprechen der jeweiligen Gegenseite. 
Sie sollen neue Argumente bringen, dürfen dadurch aber 
nicht in Widerspruch zu bereits genannten Argumenten der 
unterstützten Seite geraten (Dolchstoßverbot). 

Der Schlussredner der Regierung prüft die argumentative 
Konsistenz der Opposition einschließlich ihrer freien Redner 
durch Zwischenfragen. Er fasst die Argumente der Regierung 
einschließlich ihrer freien Redner zusammen und plädiert 
abschließend für die Zustimmung zur Frage. Er darf keine 
neuen Argumente einführen. 

Die Aufgaben des Schlussredners der Opposition bestim-
men sich analog zu denen des Schlussredners der Regie-
rung. Er hat das letzte Wort zum Thema. 

Vorsitz und Verfahren 

Die Debatte leitet der Präsident. Er wacht über die Einhaltung 
der Regeln, entscheidet über ihre Auslegung in Zweifelsfällen 
und ergreift alle erforderlichen Maßnahmen zu ihrer Durch-
setzung. Anträge zur Geschäftsordnung und Anträge auf 
Ordnungsrufe sind unzulässig.  

Verlässt der Präsident während der Debatte den Präsiden-
tenstuhl, so ist die Debatte unterbrochen. Zur Fortsetzung der 
Debatte beruft der Präsident ein. 

Der Präsident eröffnet und schließt die Debatte mit Glocken-
schlag und nennt zu Beginn ihr Thema. Dann stellt er das 
Thema zur geheimen Abstimmung. Stimmberechtigt sind die 
Fraktionsfreien Redner und das Publikum. Nach der Abstim-
mung folgt die Aussprache zum Thema. 



 

 

Regierungs-Eröffner7 min.

Oppositions-Eröffner7 min.

Regierungs-Ergänzer7 min.

Oppositions-Ergänzer7 min.

Regierungs-Schlußredner7 min.

Oppositions-Schlußredner7 min.

1ter Fraktionsfreier Redner3 ½ min.

2ter Fraktionsfreier Redner3 ½ min.

3ter Fraktionsfreier Redner3 ½ min.

optional 4, 5 oder 6 weitere Fraktionsfreie Redner
+ die jeweiligen Zwischenreden

3 ½ min.

Geheime AbstimmungGeheime Abstimmung

Offene AbstimmungOffene Abstimmung

Zwischenrede des Eröffners der gegnerischen Seite1 min.

Zwischenrede des Eröffners der gegnerischen Seite1 min.

Zwischenrede des Eröffners der gegnerischen Seite1 min.

1 min.

5 min.

1 min.

1 min.

2 min.

½  min.

Fraktionsredner
Redezeit: 7 min

Freier Redner
Redezeit: 3,5 min 

Hammerschläge

Vor Zwischenfragen 
geschützte Redezeit

Der Präsident eröffnet 
die Aussprache und 
erteilt jedem Redner 
das Wort. Die Redezeit 
beginnt mit dem ersten 
Wort des Redners. 
Während der Rede 
markiert er Anfang und 
Ende der Zeit für 
Zwischenfragen mit 
einfachem Hammer-
schlag. Das Ende der 
Redezeit wird mit 
doppeltem Hammer-
schlag angezeigt. 
Überschreitet ein 
Redner die ihm zuste-
hende Redezeit um 
mehr als fünfzehn 
Sekunden, unterbindet 
der Präsident die 
Überschreitung durch 
Glockenschläge. Bei 
Überschreitung der 
Zeitgrenzen für Zwi-
schenfragen läutet der 
Präsident sofort. 

Die festen Redner 
erhalten jeweils sieben 
Minuten Redezeit. Die 
erste und letzte Minute 
dieser Zeit ist gegen Zwischenfragen geschützt. Die 
Fraktionsfreien Redner erhalten jeweils dreieinhalb Minuten 
Redezeit. Die erste Minute und die letzten dreißig Sekunden 
der Redezeit sind gegen Zwischenfragen geschützt. Während 
der übrigen Redezeit haben nur der gegnerische Ergän-
zungsredner und der Schlussredner das Recht zu 
Zwischenfragen. 

Auf die Rede jedes Fraktionsfreien Redners folgt eine Zwi-
schenrede des gegnerischen Fraktionsführers von maximal 
einer Minute durchweg geschützter Redezeit. Darauf folgt die 
Rede des nächsten Fraktionsfreien Redners. Auf die Zwi-
schenrede zur Stellungnahme des letzten Fraktionsfreien 
Redners folgen die Plädoyers der Schlussredner von Regie-
rung und Opposition. Zu den Schlussplädoyers sind Zwi-
schenfragen aller gegnerischen Redner zugelassen. 

Nach Ende der Aussprache stellt der Präsident das Thema 
zur offenen Abstimmung. Stimmberechtigt ist nur, wer zuvor 
schon geheim abgestimmt hat. Die offene Abstimmung gilt 
dem Antrag der Regierung. Bei beiden Abstimmungen sind 
Enthaltungen unzulässig. Abschließend wird das Ergebnis 
der geheimen Abstimmung bekannt gegeben. 

Zwischenreden, Zwischenfragen, Zwischenrufe 

Zwischenreden sind obligatorisch, Zwischenfragen er-
wünscht, Zwischenrufe zugelassen. 

(1) Zwischenreden sind das Mittel der Fraktionsführer zur 
Stellungnahme zu den Reden der gegnerischen Fraktions-
freien Redner. Zwischenreden sind auf eine Minute begrenzt 
und werden vom Platz aus gehalten. Zu Zwischenreden sind 
Zwischenfragen unzulässig. 

 

(2) Zwischenfragen sind das Mittel der Gegen-
seite, um einen Redner zur genaueren Bestim-
mung seiner Position und seiner Argumente zu 
bewegen. Zu Zwischenfragen sind berechtigt: 

alle Fraktionsfreien, sowie die gegnerische 
Fraktion während der ungeschützten Redezeit 
(Kernzeit) der Eröffnungs- und Ergänzungsplä-
doyers. 

der gegnerische Ergänzungs- und Schluss-
redner während der Kernzeit der Fraktions-
freien. 

alle gegnerischen Redner während der Kernzeit 
der Schlussplädoyers. 

Zwischenfragen dauern maximal fünfzehn 
Sekunden und werden vom Frager stehend vom 
Platz und auf den Redner deutend angezeigt. 
Diese Geste darf durch den Ausruf „Zwi-
schenfrage“ oder „Zwischenfrage zu [Stichwort]“ 
ergänzt werden. 

Die Zwischenfragen müssen vom Redner aus-
drücklich angenommen oder abgewiesen 
werden. Stehen mehrere Zwischenfragen an, 
gelten bei Annahme oder Ablehnung einer 
Frage alle übrigen anstehenden als abge-
wiesen. 

Die Eröffnungs-, Ergänzungs- und Schluss-
redner sollen während ihrer Reden mindestens 
zwei Zwischenfragen beantworten. 
Fraktionsfreie Redner sind gehalten, während 
ihrer Rede ebenfalls Zwischenfragen zu 
beantworten. 

 

(3) Zwischenrufe sind ein Mittel aller Debattan-
ten und des Publikums um den Redner auf Inkonsistenzen, 
argumentative Lücken, Abwegigkeiten und dergleichen hin-
zuweisen und zur Klarstellung anzuhalten. Zwischenrufe 
dürfen in der Länge sieben Wörter nicht überschreiten. 

Ein Redner kann sich Zwischenrufe verbitten. In diesem Fall 
sind sämtliche Zwischenrufe in der folgenden Minute seiner 
Rede untersagt. Der Präsident hat das Recht, die Anzahl der 
Zwischenrufe zu beschränken, wenn diese den Redner un-
zumutbar behindern. 

 

 
Michael Hoppman, Ansgar Kemmann, Bernd Rex  
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